Bundestag beschließt Gesetzesänderung:

Vollfinanzierung von Mutter-Kind-Kuren wird zur Pflichtleistung der Krankenkassen

Berlin, 28.06.2002. Mit den Stimmen von SPD, GRÜNEN, CDU/CSU, FDP und PDS hat der Bundestag heute einstimmig beschlossen, dass die gesetzlichen Krankenkassen Mutter-Kind-Kuren voll finanzieren müssen. 

Die bisher gängige Praxis, nach der Krankenkassen per Satzungsbeschluss die Höhe ihrer Zahlung in Form einer Anteilsfinanzierung bestimmen konnten, gehört damit der Vergangenheit an.

Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages nutzten damit die „Chance, mit einer kleinen Gesetzesänderung die größte Ungerechtigkeit für Mütter und ihre Kinder in Bezug auf medizinische Vorsorge und Rehabilitation zu bereinigen. Ein Gesetzentwurf, der die Rechte und Pflichten der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation von Müttern und Kindern endlich mit denen der allgemeinen medizinischen Rehabilitation gleichstellt“, so Melcher Franck, Geschäftsführer der Kur + Reha GmbH, Träger von fünf Mutter-Kind-Kliniken.
Der gesetzliche Eigenanteil für Mutter-Kind-Kuren beträgt - auch nach der Gesetzesänderung - nur 9 Euro pro Tag. Befreiungen sind möglich.

Ausführliche Infos, Antragsunterlagen zum Download und Informationen zu Mutter-Kind-Kliniken finden sich im Internet. Unter der Adresse http://www.mutter-kind-kur.de können sich interessierte Frauen informieren. Außerdem informiert das Infotelefon „Mutter-Kind-Kur“ von Montag bis Freitag in der Zeit von 8.00 bis 16.00 Uhr über Mutter-Kind-Kuren. Die kostenlose Rufnummer lautet: 0800 / 2 23 23 73.
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